
Amtsblatt Nummer 29

67. Jahrgang

Montag, 18. Juli 2011

Einzelpreis 1,40 €

B 1179

Aufgrund des § 142 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 
des Baugesetzbuches (BauGB) erlässt 
die Stadt Regensburg folgende 
Satzung:

§ 1 
Förmliche Festlegung des Sanierungs-
gebietes
1. Im nachfolgend näher beschriebenen 

Gebiet liegen städtebauliche Miss-
stände vor. Dieser Bereich soll durch 
städtebauliche Sanierungsmaßnah-
men wesentlich verbessert oder 
neugestaltet werden. Das insgesamt 
6,27 ha umfassende Gebiet wird 
hiermit förmlich als Sanierungsgebiet 
festgelegt und erhält die Bezeichnung 
„Obermünsterviertel“.

2. Das „Obermünsterviertel“ wird im 
Wesentlichen umgrenzt im Norden 

durch den Neupfarrplatz, im Süden 
von der südlichen Straßengrenze des 
St.-Peters-Wegs, im Osten durch die 
Fröhlichen-Türken-Straße bzw. den 
St.-Kassians-Platz und die Viereimer-
gasse, im Westen durch die Obere 
Bachgasse sowie durch die Anwesen 
Obermünsterplatz 7 und 
 St.-Peters-Weg 11.

3. Der räumliche Geltungsbereich ist in 
der Plananlage (Lageplan 1: 2000 vom 
29.06.2011) dargestellt. Diese 
Planunterlage ist wesentlicher 
Bestandteil dieser Satzung. 

§ 2
Verfahren
Die Sanierungsmaßnahme wird im 
vereinfachten Verfahren durchgeführt. 
Die Anwendung der besonderen sanie-

Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
 „Obermünsterviertel“ der Stadt Regensburg vom 11. Juli 2011

rungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 
bis 156 a BauGB ist ausgeschlossen. 

§ 3
Genehmigungspflicht
Die Vorschriften des § 144 BauGB über 
genehmigungspflichtige Vorhaben und 
Rechtsvorgänge finden mit Ausnahme 
von § 144 Abs. 1 BauGB keine Anwen-
dung. 

§ 4
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt entsprechend § 143 
Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Regensburg, 11. Juli 2011

Stadt Regensburg

Hans Schaidinger

Oberbürgermeister

Hinweise:
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine 
Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften und Mängel der 
Abwägung unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres - Mängel der 
Abwägung innerhalb von sieben Jahren 
- seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
Die vorbereitenden Untersuchungen mit 
Rahmenplan (Fassung vom 29.06.2011) 
und die Satzung zum Sanierungsgebiet 
„Obermünsterviertel“ können – neben 
anderen einschlägigen Regelungen – 
während der allgemeinen Dienstzeit von 
jedermann eingesehen werden. Möglich-
keit hierzu besteht beim Amt für Stadt-
entwicklung, Abteilung Stadterneuerung 
und Wohnungswesen, im Neuen Rat-
haus, Minoritenweg 8 - 10, Erdgeschoss, 
Zimmer 64 bzw. 72.
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
verlängerte mit Bescheid vom 
7. Juli 2011 (Az. 01923/2011-18) die 
Geltungsdauer der Baugenehmigung 
vom 12. September 2003 
(Az. 0759/2003) um 2 Jahre bis zum 
18. September 2013. 
Diese Genehmigung beinhaltet die 
Errichtung von 26 Stellplätzen für 
Mitarbeiter des Krankenhauses der 
Barmherzigen Brüder Regensburg auf 
dem Anwesen Regensburg, Wilhelmstr., 
Flurstück Nr. 3571/7 der Gemarkung 
Regensburg. Die Parkplätze dienen 
ausschließlich dem Klinikpersonal und 
stehen nicht den Besuchern des Kran-
kenhauses zur Verfügung. Dies wird 
durch eine entsprechende Beschilderung 
und Anbringung einer Schrankenanlage 
gewährleistet. Zudem ist die Nutzung 
des Parkplatzes von 6 bis 22 Uhr 
begrenzt. In den Nachtstunden ist der 
Parkplatz geschlossen. 

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 4. Juni 2003 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Regensburg, 

Postfachanschrift: 11 01 65, 
93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, die/
den Beklagte(n) (hier: Stadt Regensburg) 
und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung).

Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl. S. 390) wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des Baurechts 
abgeschafft. Es besteht keine Möglich-
keit, gegen den erteilten Bescheid 
Widerspruch einzulegen.
Die Klageerhebung durch E-Mail ist 
unzulässig.

Eine Nachbarklage gegen den Bescheid 
hat gemäß § 212 a  Abs. 1 Baugesetz-
buch keine aufschiebende Wirkung. Ein 
Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung kann beim Bayer. Verwal-
tungsgericht Regensburg gestellt werden 
(§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung).

Sonstiger Hinweis:

Die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens können beim Bauordnungsamt der 
Stadt Regensburg (Neues Rathaus, 
3. Obergeschoss, Zi.Nr. 394) während 
der allgemeinen Geschäftszeiten 
(Montag, Dienstag und Freitag von 
8 bis 11.30 Uhr sowie am Donnerstag 
von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 
17.30 Uhr) eingesehen werden. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, 
Telefon (0941)507-3631, wird empfohlen.

Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Ittlinger
Baudirektor

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung

Der Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte im Bereich der kreisfreien 
Stadt Regensburg hat gemäß § 196 des 
Baugesetzbuches (BauGB) und § 13 der 
Verordnung über die Gutachterausschüs-
se, die Kaufpreissammlungen und die 
Bodenrichtwerte nach dem BauGB 
(GutachterausschussV) zum Stichtag 
31.12.2010 die Bodenrichtwerte für das 
Gebiet der Stadt Regensburg ermittelt.

Bodenrichtwerte sind die aus Kaufprei-
sen abgeleiteten, durchschnittlichen 
Lagewerte des Bodens für eine Mehrzahl 
von Grundstücken in Gebieten, in denen 
im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und 
Wertverhältnisse vorliegen (Richtwertge-
biete). Die in €/m² ausgewiesenen 
Richtwerte wurden für die städtebauli-

chen Entwicklungsstufen baureifes Land, 
soweit vorhanden auch für Rohbauland 
und Bauerwartungsland, abgeleitet. In 
Randbereichen wurden zum Teil auch 
Bodenrichtwerte für landwirtschaftlich 
genutzte Flächen (Agrarland) festgelegt.

Das Stadtgebiet wurde hierzu in Richt-
wertgebiete aufgeteilt, die nochmals in 
Teilgebiete unterteilt wurden (sog. 
Richtwertzonen). Die Bodenrichtwerte 
sind jeweils für die in der Bodenricht-
wertkarte dargestellte Richtwertzone und 
die angegebene Nutzung (Wohnbauflä-
che, gemischte Baufläche, gewerbliche 
Baufläche, Sonderbaufläche) gültig.

Beim baureifen Land ist das im Richt-
wertgebiet überwiegende vorhandene 

bzw. realisierbare wertrelevante Maß der 
baulichen Nutzung durch die Geschoß-
flächenzahl (GFZ) angegeben. Soweit die 
überbaute oder überbaubare Grund-
stücksfläche wertbestimmend ist, wird 
die Grundflächenzahl (GRZ) ausgewie-
sen. Das sog. Richtwertgrundstück einer 
Zone ist zusätzlich durch die Angabe der 
gebietstypischen Grundstücksgröße und 
der Geschoßzahl der vorhandenen oder 
zulässigen Bebauung definiert. Der 
jeweilige Bodenrichtwert bezieht sich auf 
unbebaute Grundstücke mit den angege-
benen Eigenschaften. In bebauten 
Gebieten wurde der Wert ermittelt, der 
sich ergeben würde, wenn die Grund-
stücke unbebaut wären.

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung der zum Stichtag 
31.12.2010 ermittelten Bodenrichtwerte für das Stadtgebiet Regensburg

Die zum Stichtag 31.12.2010 ermittelten 
Bodenrichtwerte für das Gebiet der Stadt 
Regensburg sind in Form eines Gutach-
tens (Verzeichnis der Bodenrichtwerte 
mit Vorbemerkungen und Straßenver-
zeichnis) zusammengestellt, in dem die 
durchschnittlichen Lagewerte der 
jeweiligen Richtwertzone mit den 
wertbestimmenden Eigenschaften 
angegeben sind. Bestandteil des 
Bodenrichtwertgutachtens ist auch die 
sog. Bodenrichtwertkarte. Diese Karte 
bietet einen optischen Überblick über die 
Lage und Abgrenzung der Richtwertge-
biete des Stadtgebiets und deren 
Nutzung (Gebietsübersicht). Sie stellt in 
Form von Texteinträgen den jeweiligen 
Bodenrichtwert des Gebiets dar. Die 
eingetragenen Bodenrichtwerte sind hier-
bei jeweils für die dargestellten Nut-
zungsbereiche der Richtwertzonen gültig. 
Für die in Lagezonen gegliederten 
Geschäftslagen der Altstadt wurden 
eigene Bodenrichtwerte ausgewiesen. 
Der Textteil des Gutachtens mit Wertan-
gaben und Erläuterungen wird hierbei 
durch eine Sonderkarte „Geschäftsla-
gen“ ergänzt.

Das vollständige Bodenrichtwertgutach-
ten liegt in der Zeit vom 25.07.2011 mit 
26.08.2011 bei der Stadt Regensburg, 
Bauordnungsamt, Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses, im Neuen 

Rathaus, D.-Martin-Luther-Str. 1, 
Zimmer 14 / Erdgeschoss öffentlich aus 
(Montag bis Mittwoch und Freitag von 
8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 8 bis 
13 Uhr, Montag bis Dienstag von 14 bis 
16 Uhr, Donnerstag von 15 bis 
17.30 Uhr).

Die Einsichtnahme in das vollständige 
Bodenrichtwertgutachten (Bodenricht-
werte mit Karte) ist während des Zeit-
raums der öffentlichen Auslegung 
kostenfrei. Beantragte schriftliche 
Auskünfte sind dagegen auch während 
des Auslegungszeitraums kostenpflich-
tig.

Auch nach Ablauf der öffentlichen 
Auslegung kann jedermann weiterhin 
Auskunft über die Bodenrichtwerte 
verlangen. Richtwertauskünfte werden 
grundsätzlich nur schriftlich erteilt und 
sind gebührenpflichtig.

Bei der Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses können unter vorgenannter 
Anschrift schriftliche Einzelauskünfte 
(Gebühr je Richtwertgebiet 25 Euro, 
Geschäftslagen 40 Euro) oder das 
Bodenrichtwertgutachten für das 
gesamte Stadtgebiet (Gebühr 200 Euro; 
keine Abgabe zur gewerblichen Weiter-
vermarktung!) angefordert werden. 
Bestellungen sind auch per 

Fax (507-4639, Stichwort: Bodenricht-
wert) oder per E-Mail (gutachteraus-
schuss@regensburg.de) möglich. Auch 
auf der Internetseite der Stadt Regens-
burg befindet sich ein Bestellformular.

Die Bodenrichtwertkarte 2010 (Gebiets-
übersicht) wird in Kürze im Internet auch 
in das sog. Geoportal der Stadt Regens-
burg eingestellt. Zusätzlich wird ein 
Online-Abrufsystem für die Bodenricht-
werte (Einzelauskunft oder gesamte 
Bodenrichtwertkarte für Dauernutzer) 
eingerichtet. Allgemeine telefonische 
Anfragen zu den Bodenrichtwerten sowie 
zu Fragen der Grundstückswertermitt-
lung können unter Telefon 507-4637 oder 
507-2637 an die Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses beim Bauord-
nungsamt der Stadt Regensburg 
gerichtet werden.

Regensburg, 11.07.2011
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
-Geschäftsstelle des
Gutachterausschusses-

Raab
Leitender Rechtsdirektor

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 5. Juli 2011 
(Az. 01128/2011-02) die beantragte 
baurechtliche Tekturgenehmigung für 
den Neubau eines Büro- und Verwal-
tungsgebäudes mit Tiefgarage und 
Parkdeck auf dem Anwesen Regensburg, 
Lilienthalstr. 7, Gemarkung Regensburg, 
Flurstücke Nr. 3826/5 und 3826/12. 
Für das Bauvorhaben wurde bereits mit 
Datum vom 23. Februar 2010, 
Az. 3355/2009 die baurechtliche Geneh-
migung erteilt. Die gegenständliche 
Tekturgenehmigung umfasst nunmehr 
eine Verlegung der Grundstückszu- und 
ausfahrt nach Norden und eine Umge-
staltung der Freifläche durch Änderungen 
der Stellplatzanordnung und der Baum-
stellungen. Eine Änderung der Anzahl der 
oberirdischen Stellplätze ist entspre-
chend der erteilten Genehmigung nicht 
vorgesehen.

Für den teilweisen Eingriff der Grund-
stückszu- und -ausfahrt in einen im 
Bebauungsplan gekennzeichneten 
Bereich, der Verkehrsanschlüsse für den 
Parkierungsverkehr ausschließt, wurde 
eine Befreiung erteilt. Die Befreiung 
konnte nach pflichtgemäßem Ermessen 
eingehalten werden, da die Grundzüge 
der Planung nicht berührt werden, die 
Abweichung städtebaulich und unter 
verkehrlichen Aspekten vertretbar ist und 
unter Würdigung nachbarlicher Interes-
sen mit den öffentlichen Belangen verein-
bar ist (§ 31 Abs. 2 BauGB). Entspre-
chend einem vorgelegten 
Verkehrsgutachten wurde nachgewiesen, 
dass durch die Lageänderung die 
Leistungsfähigkeit der Grundstückser-
schließung auch erbracht werden kann.

Die Einhaltung der sonstigen im Tektur-
genehmigungsverfahren zu prüfenden 
öffentlichen Belange wurde durch 

entsprechende Nebenbestimmungen 
sichergestellt. 

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 5. Juli 2011 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Regensburg, Postfachan-
schrift: 11 01 65, 93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, die/
den Beklagte(n) (hier: Stadt Regensburg) 
und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimm-

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
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ten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung).
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl. S. 390) wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des Baurechts 
abgeschafft. Es besteht keine Möglich-

keit, gegen den erteilten Bescheid 
Widerspruch einzulegen.
Die Klageerhebung durch E-Mail ist 
unzulässig.

Eine Nachbarklage gegen den Bescheid 
hat gemäß § 212 a  Abs. 1 Baugesetz-
buch keine aufschiebende Wirkung. Ein 
Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung kann beim Bayer. Verwal-
tungsgericht Regensburg gestellt werden 
(§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung).

Sonstiger Hinweis:

Die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens können beim Bauordnungsamt der 
Stadt Regensburg (Neues Rathaus, 

3. Obergeschoss, Zi.Nr. 394) während 
der allgemeinen Geschäftszeiten 
(Montag, Dienstag und Freitag von 8 bis 
11.30 Uhr sowie am Donnerstag von 8 
bis 13 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr) 
eingesehen werden. Eine vorherige 
Terminvereinbarung, 
Telefon 0941/507-3631, wird empfohlen.

Regensburg, 7. Juli 2011
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Ittlinger
Baudirektor

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
Minoritenweg 8+10
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de 
beabsichtigt folgende Aufträge zu 
vergeben:

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A:

11 A 050 –  Straßenbauarbeiten, 
 Burgweinting Nordwest II

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter 
www.ava-online.de und 
www.regensburg.de/vergaben 

Offenes Verfahren nach VOL/A:

11 E 007 –  Anmietung eines Farbkopier-
geräts (Los 1) und Anmietung 
eines Großkopiergeräts 
schwarz / weiß (Los 2) für den 
Zentralen Verwaltungsservice 
– Druckerei

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben

Bei Widersprüchen ist allein die Veröf-
fentlichung im EU-Supplement verbind-
lich. 
Unter www.simap.europa.eu 
D-Regensburg: Fotokopiergeräte und 
Thermokopiergeräte

Die Stadtbau-GmbH Regensburg
Adolf-Schmetzer-Straße 45
93055 Regensburg
Telefon 0941/7961-181
Fax 0941/7961-112
E-Mail: 
stadtbau@stadtbau-regensburg.de
beabsichtigt im Wege der öffentlichen 
Ausschreibung nachfolgende Gewerke 
zu vergeben.

1. Bauvorhaben in Regensburg:
 Yorckstr. 16, 18 
 Submission: 02.08.2011

 Nachfolgende Arbeiten sind zu 
vergeben:

 1.1. Modernisierung von 2 Aufzugs-
anlagen

2. Bauvorhaben in Regensburg
 Argonnenstr. 25-29 und 31-35 
 Submission: 02.08.2011

 Nachfolgende Arbeiten sind zu 
vergeben:

 2.1. Schlosserarbeiten Balkone
 2.2. Estricharbeiten

3. Bauvorhaben in Regensburg
 Siegfriedstr. 6, 8, 10 
 Submission 02.08.2011

 Nachfolgende Arbeiten sind zu 
vergeben:

 3.1. Schlosserarbeiten   
(Schiebeläden etc.)

Nähere Auskünfte zur Anforderung von 
Unterlagen: 
www.stadtbau-regensburg.de/
ausschreibungen

Regensburg, 12.07.2011

Stadtbau-GmbH Regensburg

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 VOB/A 2009 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.ava-online.de sowie 
www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabestelle
Minoritenweg 8+10
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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